
66 ÄRZTE KRONE 21/09

GIBT ES MÖGLICHKEITEN, durch
sinnvolle Maßnahmen die Steuer für das
Jahr 2009 zu reduzieren? Auf diese Frage
möchten wir im folgenden Artikel ein paar
Antworten geben. Noch ist genügend Zeit,
noch kann man überlegt handeln und muss
nicht in letzter Minute agieren.

STEUERLICHE „IDEEN“ 
FÜR ÄRZTE MIT SELBSTÄNDIGER TÄTIGKEIT

Investitionen und sonstige Ausgaben
Sollte man sich überlegen, noch heuer eine
Investition zu tätigen, so steht die halbe
Jahresabschreibung zu. Alle Wirtschafts-
güter, die unter 400 Euro kosten, können
sofort als Ausgaben geltend gemacht wer-
den und mindern den Gewinn. Besonders
interessant ist auch heuer wieder der Frei-
betrag für investierte Gewinne. 

Freibetrag für investierte Gewinne
Auch heuer gibt es wieder die Möglich-
keit, durch Investitionen Steuer zu sparen.
Wenn körperliche Wirtschaftsgüter oder
Wertpapiere bis zur Höhe von zehn Pro-
zent des voraussichtlichen Gewinnes
angeschafft werden, können diese direkt
vom Gewinn abgezogen werden. Es ist der
Gewinn des Jahres 2009 zu schätzen,
damit die ungefähre Höhe des voraussicht-
lichen Freibetrages errechnet werden
kann. Eine Hochrechnung dafür wird im
Regelfall aus den gebuchten Belegen bis
zum Monat September erstellt. 

Vorziehen von Betriebsausgaben
Durch Vorziehen von Betriebsausgaben
wie Mieten oder Medikamente betreffend
das Jahr 2010 in das Jahr 2009 kann das
steuerliche Ergebnis in 2009 gesenkt wer-
den. Es dürfen jedoch nur Ausgaben gel-
tend gemacht werden, die tatsächlich das
Jahr 2010 betreffen, nicht auch das Jahr
2011. Nachteil: Wer diese Vorauszahlung
im Folgejahr unterlässt, muss dann die
„erwirtschaftete“ Steuer wieder zurückzah-
len. Sollte man bereits vergangenes Jahr
vorausgezahlt haben, ist es im Regelfall
sinnvoll, dies auch heuer wieder zu tun.

Arbeitslosenversicherung für Ärzte
Mit 1. Jänner 2009 wurde das neue Modell
der freiwilligen Arbeitslosenversicherung
für Selbständige eingeführt. Selbständige,
also auch Ärzte, können sich entscheiden,
ob sie arbeitslosenversichert sein wollen
oder nicht und dadurch ihren sozialen
Schutz verbessern. Wie bisher wahren viele
selbständige Ärzte und Ärztinnen auch
ohne Beitritt zur freiwilligen Arbeitslosen-
versicherung, das heißt kostenlos, für die
Dauer ihrer Selbständigkeit ihre früher
erworbenen Ansprüche auf Arbeitslosen-
geld. Die Beiträge zur Arbeitslosenversi-
cherung bewegen sich zwischen 70,35 und
211,05 Euro pro Monat (Wahlmöglichkeit).
Daraus entsteht ein monatliches Arbeitslo-
sengeld in Höhe von 566 bis 1.221 Euro.
Ob die Arbeitslosenversicherung Sinn
macht oder nicht, ist im Einzelfall zu klä-

ren, da die Beiträge für die dadurch erwor-
bene Leistung relativ hoch sind. 

Zusatzpensionen bzw. Risikoabsiche-
rung für MitarbeiterInnen
Der Abschluss von Lebens-, Kranken-
oder Unfallversicherungen für alle Arbeit-
nehmer oder bestimmte Gruppen ist bis zu
300 Euro pro Jahr und Arbeitnehmer steu-
erfrei. Man kann auch für alle Arbeitneh-
mer oder nur für bestimmte Gruppen einen
Pensionskassenvertrag abschließen. „Nor-
malerweise wird hierbei das beitragsorien-
tierte Modell gewählt, bei dem maximal
zehn Prozent des Jahresbruttoeinkommens
in die Pensionskasse eingezahlt werden
kann.“ Es fallen hierbei keine Lohnneben-
kosten an, die spätere Auszahlung wird je-
doch der Lohnsteuer unterworfen. 

Geschenke an MitarbeiterInnen sowie
Betriebsveranstaltungen
Sachzuwendungen an ArbeitnehmerInnen
als Weihnachtsgeschenk sind innerhalb
eines Freibetrages von 186 Euro für den/die
ArbeitnehmerIn steuerfrei. Das gilt auch für
Gutscheine oder Goldmünzen. Das gilt
selbstverständlich auch für Geburtstagsge-
schenke, aber alle Geschenke während des
Jahres werden unter Berücksichtigung des
Freibetrags zusammengezählt.
Kosten von Betriebsveranstaltungen wie
Weihnachtsfeier oder Betriebsausflug sind
pro ArbeitnehmerIn und Jahr bis zu 365
Euro erlaubt, ohne dass eine Steuer- und
Sozialversicherungspflicht beim/bei der
ArbeitnehmerIn entsteht. 

Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers
zu Kinderbetreuungskosten
Zuschüsse des Arbeitgebers für die Be-
treuung von Kindern bis höchstens 500
Euro pro Kind und Kalenderjahr sind steu-
erlich absetzbar, wenn das Kind das 10.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die
Zahlung muss entweder direkt an die Kin-
derbetreuungseinrichtung bzw. an die Be-
treuungsperson oder mittels Gutschein des
Arbeitgebers, der nur bei einer institutio-
nellen Kinderbetreuungseinrichtung ein-
lösbar ist, gezahlt werden. 

Aufbewahrungsfrist
Zum Jahresende läuft die siebenjährige
Aufbewahrungspflicht für Aufzeichnungen
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Geförderter Kompaktlehrgang
„Die professionelle Arzt-Assistentin“

Die Erfolgskompetenz des Praxisteams wird immer mehr zum Wettbewerbsfaktor.
Die Förderung beträgt 2/3 und bei Mitarbeiterinnen über 45 Jahre 3/4 der anerkannten
Kurskosten! ZUSÄTZLICH 10% RABATT FÜR LESERINNEN DER ÄRZTE KRONE!

Lehrgangsinhalte des 5-teiligen Kompakttrainings:
• Das Telefon – Visitenkarte Ihrer Ordination; der erste Eindruck zählt (2-teilig)
• Der erfolgreiche Umgang mit schwierigen Patienten
• Zeit und Persönlichkeit: Typgerechtes Selbstmanagement im Alltag
• Souveränes Auftreten – mit Patienten richtig gut umgehen

Terminvorschau 2010:
Fr., 22. 01., Sa., 23. 02. und Sa., 27. 02. 2010 – Innsbruck, Sporthotel Penz
Fr., 05. 03., Sa., 06. 03. und Sa., 16. 04. 2010 – Wien, Seminarzentrum Liechtensteinstraße

Förderung und Rabatt nützen und rasch anmelden – die Teilnehmerzahl ist mit 14 Personen begrenzt!

Kosten (ohne Förderung und Rabatt):
995 Euro/Teilnehmerin.

Unverbindliche Informationen und/oder Anmeldung:
www.mehrwertmarketing.at oder Tel.: + 43 (0)664/460 16 35 – Viktoria Hausegger
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des Jahres 2002 aus. Diese können daher
ab 1. 1. 2010 vernichtet werden. Belege, die
mit anhängigen Berufungsverfahren oder
mit Grundstücken in Verbindung stehen,
sind jedoch weiterhin aufbewahrungs-
pflichtig. Selbstverständlich gilt dies auch
für Verträge, die noch gültig sind.

STEUERLICHE „IDEEN“ 
FÜR ALLE ÄRZTE UND ÄRZTINNEN

Sonderausgaben
Prämien für freiwillige Lebens-, Unfall-
oder Krankenversicherungen sind nach
wie vor bis zu einem jährlichen Höchstein-
kommen von 36.400 Euro zu einem Vier-
tel von 2.920 Euro absetzbar.
Zwischen 36.400 und 50.900 Euro gibt es
eine Einschleifregelung, darüber hinaus
können diese nicht mehr abgesetzt werden.
Bei AlleinverdienerInnen und Alleinerzie-
herInnen verdoppelt sich der Höchstbetrag
auf 5.840 Euro. In der Praxis hat diese Son-
derausgabenregelung für ÄrztInnen wenig
Bedeutung. Der Nachkauf von Pensions-
zeiten darf übrigens unbeschränkt abge-

setzt werden. Beim Kirchenbeitrag wurde
die Obergrenze von 100 auf 200 Euro pro
Jahr angehoben.

Außergewöhnliche Belastungen
Ausgaben beispielsweise für Arzt, Medi-
kamente, Spital, Zahnbehandlungen oder
medizinisch notwendige Kuraufenthalte
können im Jahr der Bezahlung unter dem
Titel außergewöhnliche Belastungen gel-
tend gemacht werden. Steuerwirksam wer-
den diese jedoch erst, wenn der vom Ein-
kommen abhängige Selbstbehalt in Höhe
von sechs bis 12 Prozent in Abhängigkeit
vom Einkommen überschritten wird. Für
andere Belastungen wie etwa Unterhalts-
zahlungen, Behinderungen oder auswärti-
ge Berufsausbildungen gibt es unabhängig
von der tatsächlichen Höhe der geleisteten
Zahlungen fixe Absetzbeträge.

Spenden (wesentlich erweitert ab 2009)
Wurden bis 2008 die absetzbaren Spenden
sehr restriktiv gehandhabt, so gilt ab 2009
eine wesentlich erweiterte Spendenliste. Den
Link dazu finden Sie auf www.bmf.gv.at.

Die Höhe der Spenden ist mit 10 % der Vor-
jahreseinkünfte begrenzt.

Kinderbetreuungskosten (neu ab 2009)
Im Rahmen des Familienpaketes der Steu-
erreform wurde auch die steuerliche
Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskos-
ten geregelt. So dürfen Betreuungskosten
für Kinder bis zum 10. Lebensjahr steuer-
lich ohne Selbstbehalt abgesetzt werden.
Der Maximalbetrag beträgt 2.300 Euro pro
Jahr und Kind. Als Kinderbetreuungskos-
ten gelten Kosten von der angestellten
Oma über den Kindergarten bis zum Hort.
Es sind bestimmte Kriterien zu erfüllen,
um die gezahlten Gelder steuerlich geltend
machen zu können.

MÖCHTE MAN
vom Geldfluss
zum Nettoeinkom-
men gelangen, ist
die Berücksichti-
gung der Einkom-
mensteuer notwen-

dig. Hier stellt sich
allerdings das Problem, dass die Voraus-
zahlungen an Einkommensteuer und die
tatsächliche Einkommensteuer für ein
Jahr oft differieren. Um ein aussagekräfti-
ges Ergebnis zu bekommen ist es empfeh-
lenswert, dass man einerseits die Steuer-
vorauszahlungen des Jahres, andererseits
aber auch eine mögliche Steuernachzah-
lung für das laufende Jahr zum Abzug
bringt, der hoffentlich durch ein „Beisei-
telegen“ auf ein „Steuersparbuch“ vorge-
beugt wird.
Der so ermittelte Betrag kann nun noch
durch 12 geteilt werden, um eine Art
monatliches Nettogehalt zu erhalten (ohne
13. und 14. Gehalt). Als nächsten Schritt
könnte man noch das „frei verfügbare
Geld“ ermitteln, indem vom Nettogehalt
noch Zahlungen für private Kredite, priva-

te Kapitalanlagen und für die Lebenshal-
tungskosten abgezogen werden.

KRITISCHE „FEHLBETRÄGE“

Schlussendlich kann diese Berech-
nung noch erweitert werden, wenn
man selbst noch zusätzlich ein Ange-
stelltenverhältnis hat oder womöglich
der Ehepartner auch ein Einkommen
erzielt. Dadurch kann für die Familie
die gesamte freie Geldmenge oder die
Höhe eines Fehlbetrages ermittelt
werden.
In der Gründungsphase wird durch
solch eine Planungsrechnung, wenn die
Ordinationsausgaben und die privaten
Ausgaben relativ genau vorliegen, er-
sichtlich, welchen Umsatz es aus der
Ordinationstätigkeit bedarf. Sollte unter
dem Strich ein Fehlbetrag herauskom-
men, stellt sich die Frage, durch welche
Maßnahmen ein positives Ergebnis er-
zielt werden kann. Ansatzpunkte sind
Umsatzsteigerung, zusätzliche Einnah-
men (vielleicht durch Untervermietung
der Ordinationsräumlichkeiten), Kür-

zung von Ausgabepositionen oder eine An-
passung der Lebenshaltungskosten an das
vorhandene Einkommen.
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KLEINLICHE GESCHENKE-STREITEREI
Verwaltungspraxis wurde verschärft

ÜBERNAHMEFAHRLÄSSIGKEIT UND ORGANI-
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GUTE LAUNE FÖRDERN – TEIL 2
Stimmungen und Gefühle der Mitarbeiter richtig
managen
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Planungsrechnung für Ordinationen – Teil 2

Was bleibt eigentlich unter dem Strich?
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